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„Es ist ein harter und steiniger Weg, der vor uns 
liegt. Wir sehen nur seinen trümmerbedeckten 
Anfang. Wir sehen nicht sein Ende. Wir wollen 
diesen Weg gehen. Wir wollen ihn gehen mit 
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beugt, tief gebeugt, aber … nicht gebrochen.“

Konrad Adenauer, 1945
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Einführung und Gang der Untersuchung

Der Kosovo-Konflikt beschäftigt spätestens seit 1998 die Internationale 
Gemeinschaft, wenngleich der Konflikt zwischen Serben und Albanern seit 
weitaus längerer Zeit schwelt. 

Mit dem Fall Kosovos verbinden sich (auch) die sehr grundsätzlichen 
Fragen nach der völkerrechtlichen Akzeptanz eines Sezessionsrechts außer-
halb des kolonialen Kontexts, nach veränderten Anforderungen an die Ele-
mente von Staatlichkeit und nach der Zulässigkeit bzw. der Bedeutung von 
Anerkennungen.

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, diesen Fragen nachzugehen 
und im Ergebnis zu klären, ob Kosovo heute einen Staat darstellt.

Im ersten Teil werden Kosovo und seine historische Entwicklung be-
schrieben. Dabei wird vor allem auf die aktuellen Verhältnisse eingegangen. 
In Teil 2 werden die nach klassischem Verständnis einen Staat konstituie-
renden Elemente (Kapitel 1) und die Grundsätze zur Entstehung von Staaten 
dargestellt (Kapitel 2). Der Schwerpunkt der Ausführungen liegt dabei auf 
der Entstehung eines Staats durch Sezession. Ausführlich wird auf ein mög-
liches Sezessionsrecht als Ausfluss des Selbstbestimmungsrechts der Völker 
eingegangen. Dabei werden Veränderungen des Verständnisses vom Selbst-
bestimmungsrecht und die Abkehr vom absoluten Recht auf Souveränität 
dargestellt. Im Ergebnis werden in Kapitel 2 Kriterien aufgestellt, bei deren 
Erfüllung ein Sezessionsrecht aus dem Selbstbestimmungsrecht erwachsen 
sollte. Angelehnt ist der entwickelte Kriterienkatalog an die Voraussetzun-
gen für die Entstehung einer „Responsibility to Protect“ und die (rechtmä-
ßige) Durchführung einer Humanitären Intervention. Im dritten Kapitel wird 
auf die Bedeutung und die Wirkung von Anerkennungen eingegangen. Auch 
hier wird zunächst das klassische Verständnis dargestellt und sodann auf 
neuere Entwicklungen eingegangen.

Im dritten Teil der Arbeit wird anhand der Ergebnisse der ersten beiden 
Teile der Fall Kosovo subsumiert. Den Teil schließt die Beantwortung der 
Frage ab, ob Kosovo ein Staat ist.

Zuletzt werden die Veränderungen des Völkerrechts durch den Fall Ko-
sovos zusammenfassend abgebildet und ein Ausblick gewährt, ob Kosovo 
einen Präzedenzfall darstellen wird.



16 Einführung und Gang der Untersuchung

Schließlich noch einige Anmerkungen zu den verwandten Begriffen und 
Bezeichnungen. In Kosovo werden neben Albanisch und Serbisch, Türkisch, 
Bosnisch und die Sprachen der Roma gesprochen. In der vorliegenden Ar-
beit werden Namen grundsätzlich im Albanischen und Serbischen wiederge-
geben. Teilweise schien es angemessen, die übliche deutsche oder englische 
Schreibweise zu wählen. So wird Kosovo als solches bezeichnet, ebenso 
Pristina, und auf die lokalen Schreibweisen verzichtet.

Das Wort „Kosovo“ bezeichnet je nach Zusammenhang den heute von 
zahlreichen Staaten als unabhängig anerkannten Staat Kosovo, dessen offi-
zieller Name „Republik Kosovo“ lautet, das Gebiet unter Verwaltung der 
Vereinten Nationen gemäß Resolution 1244 (1999) des VN-Sicherheitsrats, 
die autonome Provinz Kosovo innerhalb der Sozialistischen Föderation Ju-
goslawien / der Bundesrepublik Jugoslawien oder Serbiens.

Die Bezeichnungen wurden aus Gründen der Verständlichkeit gewählt 
und haben keine politische Bedeutung.

Die neutrale Form „das Kosovo“ wird verwandt1, wenngleich in Deutsch-
land auch von „der Kosovo“ gesprochen wird. Im Deutschen wird das 
Geschlecht für fremde Begriffe meist nach der deutschen Übersetzung ver-
geben. Daher „das Kosovo“ nach „das Amselfeld“. Zum Teil wird es für 
„korrekter“ gehalten, das Genus der Ausgangssprache zu wählen. Im Fall 
Kosovos wäre das das Serbische, wo das Gebiet „Kosovo polje“, wörtlich 
„das Feld der Amsel“ (kosa „Amsel“, polje „Feld“) heißt. Das serbische 
„polje“ ist nun zufälligerweise wie das deutsche „Feld“ ein Neutrum. „Das 
Kosovo“ geht also auch mit dem Serbischen völlig konform. Im Albani-
schen heißt es feminin „Kosove“. Das Wort ist aber seinem Ursprung nach 
serbisch und im Albanischen nicht anders als im Deutschen entlehnt.2

1 Der Artikel wird nur dann verwandt, wenn nicht der von Deutschland und an-
deren Staaten als unabhängig anerkannte Staat Kosovo gemeint ist.

2 Diese Informationen erhielt ich am Institut für Slavistik der Rheinischen Fried-
rich-Wilhelms-Universität Bonn.



Teil 1

Kosovo

Einleitend werden Kosovo und seine historische Entwicklung dargestellt.

Kapitel 1

Kosovo geographisch und demographisch

Zunächst wird Kosovo, seine Bevölkerung und wirtschaftliche Lage be-
schrieben. 

A. Geographie

Kosovo, in seinen seit 1963 bestehenden Grenzen, erstreckt sich über 
eine Fläche von etwa 11.000 Quadratkilometern3 im Binnenland der Bal-
kanhalbinsel. Es ist damit etwas kleiner als das Saarland oder Tirol. Im 
Norden und Nordosten grenzt es an Serbien, im Westen an Montenegro. Im 
Südosten schließt sich die ehemalige jugoslawische Teilrepublik Mazedo-
nien und im Südwesten Albanien an. Zugang zu internationalen Gewässern 
hat das Land damit nicht. Allerdings sind Verhandlungen mit Albanien an-
gestrebt, um den Hafen von Shëgjin im Norden Albaniens nutzen zu dür-
fen.4 Kosovo stellt einen von Gebirgen umgebenen Kessel mit zwei Ebenen 
dar. Die südliche Grenze zu Mazedonien bildet das Malet e Sharrit5-Gebir-
ge, welches Höhen bis zu 2.600 Metern erreicht. Im Südosten erfüllen die 
„Schwarzen Berge von Skopje“6 die Grenzfunktion zwischen Kosovo und 
Mazedonien. Im Westen liegen das Pashtrik-Gebirge und die Albanischen 

3 Auswärtiges Amt, Länderinformationen, Kosovo, http: /  / www.auswaertiges-amt.
de / diplo / de / Laenderinformationen / 01-Laender / Kosovo.html, Stand Februar 2010; 
Morag Goodwin, From Province to Protectorate to State?, GLJ 8 (2007), S. 1–20 (1).

4 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Indepen-
dence by the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo of 22 July 
2010: schriftliche Stellungnahme Kosovos, S. 15.

5 Albanisch Malet e Sharrit / Mali i Sharrit / Sharr; Serbisch und Mazedonisch Шар 
Планина / Šar Planina.

6 Albanisch Mali i Zi i Shkupit; Serbisch / Mazedonisch Скопска Црна Гора /  
Skopska Crna Gora.


